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Erwägungen

E. 1
Abgesehen von hier nicht interessierenden Ausnahmen (vgl. Art. 43 BGG ) ist eine
Ergänzung der Beschwerdebegründung nach Fristablauf nicht zulässig (vgl. BGE 148 V
174 E. 2.1). Die Eingabe vom 8. Mai 2025 ist nach Ablauf der Beschwerdefrist ( Art. 100
Abs. 1 BGG ; hier: 31. März 2025) erfolgt und hat damit unbeachtlich zu bleiben. Soweit
die Beschwerdeführerin dafürhält, ihre ergänzenden Ausführungen müssten berücksichtigt
werden, weil das Bundesverwaltungsgericht ihr erst am 29. April 2025 Akteneinsicht
gewährt habe, kann ihr schon deshalb nicht beigepflichtet werden, weil sie das
entsprechende Gesuch erst am 8. April 2025 und damit ebenfalls erst nach Fristablauf
gestellt hat.

E. 2
Angefochten ist eine Zwischenverfügung, mit welcher das Bundesverwaltungsgericht das
Gesuch um aufschiebende Wirkung der Beschwerde abgewiesen hat. Es handelt sich dabei
um einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG , gegen den die Beschwerde an das
Bundesgericht nur zulässig ist, wenn er einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im
Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG bewirken kann. Ob diese Voraussetzung erfüllt ist,
kann offen bleiben, weil mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche
Massnahmen, zu welchen auch diejenigen über die aufschiebende Wirkung zählen
(MARKUS SCHOTT, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, N. 15
zu Art. 98 BGG ; HANSJÖRG SEILER, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer
[Hrsg.], Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2015, N. 8 zu Art. 98 BGG ), lediglich die Rüge
einer Verletzung verfassungsmässiger Rechte zulässig ist ( Art. 98 BGG ). Dabei prüft das
Bundesgericht eine solche nur insofern, als sie in der Beschwerde klar und detailliert
erhoben und begründet worden ist (qualifizierte Rüge- und Substanziierungspflicht; vgl.
Art. 106 Abs. 2 BGG ; vgl. BGE 149 III 81 E. 1.3; 147 II 44 E. 1.2; JOHANNA
DORMANN, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, N. 15 zu Art.
106 BGG ; SEILER, a.a.O., N. 5 zu Art. 98 BGG ). Genügt die Beschwerde diesen
Begründungsanforderungen nicht, ist auf sie nicht einzutreten ( BGE 140 V 136 E. 1.1 ; 138
I 171 E. 1.4).

E. 3
Im Rahmen ihrer Kritik an den vorinstanzlichen Erwägungen macht die
Beschwerdeführerin in ihren beiden Eingaben eher beiläufig bzw. lediglich ansatzweise
auch die Verletzung verfassungsmässiger Rechte geltend, womit sie die vorliegend zu
beachtenden strengen Rüge- und Begründungsanforderungen kaum erfüllen dürfte. Es
erübrigt sich indessen zu prüfen, wie es sich damit im Einzelnen verhält, weil die
Beschwerde, wenn auf sie eingetreten werden könnte, ohnehin abzuweisen wäre, wie sich



aus dem Folgenden ergibt.

E. 3.1
Die Beschwerdeführerin kritisiert, die angefochtene Zwischenverfügung werde den
Anforderungen an die Begründungsdichte ( Art. 29 BV ; Art. 6 EMRK ) nicht gerecht,
indem darin eine Auseinandersetzung mit der Frage der hinreichenden gesetzlichen
Grundlage fehle. Sie übersieht dabei, dass für die Vorinstanz im gegenwärtigen
Verfahrensstadium noch kein Anlass bestand, sich mit der von der Beschwerdeführerin
damit angesprochenen materiellen Seite des Rechtsstreites zu befassen. Abgesehen davon
erfordert die Begründungspflicht nicht eine ausführliche Stellungnahme zu allen
Parteistandpunkten; vielmehr darf sich die Behörde auf die für den Entscheid wesentlichen
Punkte beschränken ( BGE 149 V 156 E. 6.1; 148 III 30 E. 3.1; 145 III 324 E. 6.1). Dass die
Vorinstanz darlegte, wie sie die gegenüberstehenden Interessen gewichtete, erlaubte es der
Beschwerdeführerin ohne weiteres, sich über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft zu
geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an das Bundesgericht weiterzuziehen. Eine
Verletzung der Begründungspflicht liegt damit nicht vor.

E. 3.2
In der Beschwerde wird weiter vorgebracht, das Rechtsgleichheitsgebot ( Art. 8 BV ) sei
insofern verletzt, als die Beschwerdegegnerin die Übertragung in einem anderen, auch in
zeitlicher Hinsicht identischen Fall nicht kritisiert und keine Anordnungen dazu erlassen
habe. Auch dieser Einwand betrifft das Hauptverfahren und ist im Rahmen der für den
Entscheid über die aufschiebende Wirkung vorzunehmenden Interessenabwägung ohne
Belang.

E. 3.3
Als Verstoss gegen das Willkürverbot ( Art. 9 BV ) wird sodann gerügt, die
Interessenabwägung in der angefochtenen vorinstanzlichen Zwischenverfügung basiere auf
einem unzureichend festgestellten Sachverhalt, sei fehlerhaft und unausgewogen. Die
Beschwerdeführerin beschränkt sich in diesem Punkt darauf, den vorinstanzlichen
Erwägungen ihre eigene Sicht der Dinge entgegenzuhalten und den gegenteiligen
Standpunkt der Vorinstanz pauschal als willkürlich zu bezeichnen, was nicht genügt. Es
gelingt ihr nicht, substanziiert aufzuzeigen, dass die rechtliche Würdigung der Vorinstanz
offensichtlich unhaltbar sei bzw. jeglicher vernünftiger Grundlage entbehre.

E. 3.4
Nicht gefolgt werden kann der Beschwerdeführerin auch, soweit sie geltend macht, bei
einer Verweigerung der aufschiebenden Wirkung auch im bundesgerichtlichen Verfahren
wäre ihr Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde ( Art. 29a BV ) verletzt,
weil der Entscheid in der Sache damit faktisch vorweggenommen würde. Sie stellt damit
unbehelflicherweise die vom Gesetzgeber in Art. 74 Abs. 3 BVG getroffene Entscheidung
in Frage, wonach eine Beschwerde gegen eine Verfügung der Aufsichtsbehörde nur bei
entsprechender Anordnung des Bundesverwaltungsgerichts aufschiebende Wirkung hat. Es
liegt in der Natur der Sache, dass nur in diesem Fall die angefochtene Verfügung vorläufig
keine Rechtswirkungen entfaltet bzw. die sich aus ihr ergebenden Rechtsfolgen gehemmt
werden (vgl. BGE 140 II 134 E. 4.2.1).

E. 3.5



Was schliesslich das von der Beschwerdeführerin als verletzt gerügte Legalitätsprinzip (
Art. 5 Abs. 1 BV ) anbelangt, handelt es sich nicht um ein selbstständiges
verfassungsmässiges Recht, auf welches sich Rechtssuchende im vorliegenden
Zusammenhang berufen könnten (SCHOTT, a.a.O., N. 22 zu Art. 98 BGG ; SEILER,
a.a.O., N. 20 zu Art. 98 BGG ).

E. 3.6
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist.

E. 4
Mit diesem Entscheid wird das im letztinstanzlichen Verfahren gestellte Gesuch um
aufschiebende Wirkung gegenstandslos.

E. 5
Entsprechend dem Verfahrensausgang werden die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin
auferlegt ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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